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  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

 
 
Landesamt für Umwelt 
P o s t f a c h   6 0  1 0  6 1   |   1 4 4 1 0  P o t s d a m  

 

 

mks Architekten-Ingenieure GmbH  
Niederlassung  
Muskauer Straße 96F  
03130 Spremberg 

 Bearb.: Frau Andrea Barenz 
Gesch-Z.:LFU-TOEB-
3700/262+3#90865/2025 
Hausruf: +49 355 4991-1332 
Fax:  +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de  
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 27.02.2025  

Bebauungsplan Nr. 6 "Solarpark Kruge" der Gemeinde Falkenberg (Mark), 
OT Kruge/Gersdorf 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 31.01.2025 
 - Begründung 09/2024 mit Umweltbericht 12/2024  
 - Planzeichnung, 09/2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachliche Zu-
ständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Märkisch-Oderland. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
Dieses Dokument wurde am 27.02.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
Bebauungsplan Nr. 6 "Solarpark Kruge" der Gemeinde Falkenberg 
(Mark), OT Kruge/Gersdorf 

Ansprechpartner*In: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Hoffmann  
0355 4991 1345 
TOEB@lfu.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand: 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark Kruge“ der Gemeinde Falkenberg (Mark) sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 
Nebenanlagen sowie für die Errichtung eines Wohngebäudes geschaffen werden. Dafür werden 
Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
sowie ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 191 ha und befindet sich unmittelbar östlich der 
Ortslage Kruge.  
Direkt angrenzend befinden sich nördlich und südlich Flächen für Landwirtschaft, östlich Flächen für 
Wald. Die nächstgelegene Wohnbebauung liegt unmittelbar nordwestlich sowie westlich des 
Geltungsbereiches.   
 
Stellungnahme: 
Rechtsgrundlagen 
§ 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Die beabsichtigte Nutzung berührt unter Berücksichtigung des Standortes immissionsschutzrechtliche 
Belange. Nachfolgende Hinweise sind im weiteren Planverfahren zu berücksichtigen.  
 
Allgemeines Wohngebiet  
Das geplante allgemeine Wohngebiet stellt sich gegenüber der unmittelbar östlich angrenzenden 
Pumpstation (Weidenweg 25, Festsetzung als Fläche für Versorgungsanlagen) als heranrückende 
schutzbedürftige Nutzung dar.  
Im weiteren Verfahren ist die Vorbelastung durch die vorhandene Pumpstation (insb. durch Geräusche) 
darzustellen. Darzulegen ist, ob die Erwartungen zum Schutzanspruch nach der DIN 18005 Beiblatt 1, 
hier: allgemeines Wohngebiet, erfüllt werden.  
Negative Auswirkungen der Photovoltaikanlage (Blendungen, Geräusche) auf das allgemeine 
Wohngebiet sind aufgrund der Lage und Abstände zum allgemeinen Wohngebiet nicht zu erwarten. 
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Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ 
Bei einer Photovoltaik-Freiflächenanlage handelt es sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht um 
eine nichtgenehmigungsbedürftige Anlage. Nach § 22 BImSchG muss der Betreiber solcher Anlagen 
diese so errichten und betreiben, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche 
Umweltbeeinträchtigungen verhindert werden. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist darauf zu 
achten, dass die von der PV-Anlage ausgehenden Licht-Emissionen und Geräuschemissionen nicht zu 
schädlichen Umwelteinwirkungen auf die Nachbarschaft führen. 
 
Blendwirkungen 
Zu den Auswirkungen durch Blendungen wird auf die Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie) vom  
16. April 2014 verwiesen. Bei der Beurteilung sind Immissionsorte kritisch, wenn sie vorwiegend 
westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen und weniger als ca. 100 m von dieser entfernt 
sind.  
Danach befinden sich die nächstgelegenen Immissionsorte (im Sinne der Licht-Leitlinie) nicht im 
Einwirkungsbereich von Blendwirkungen. 
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Blendwirkungen auf Kraftfahrer, Lokführer und Piloten nicht vom 
LfU beurteilt werden. 
 
Geräusche 
In der Bauleitplanung findet zur Berücksichtigung des Schallschutzes die DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ Anwendung. Geräuschemissionen bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden durch 
technische Anlagen wie z.B. Wechselrichterstationen und Transformatoren hervorgerufen. Je nach 
Entfernung dieser Anlagen zu den Immissionsorten, kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm 
kommen. Dies ist aufgrund der Lage des Plangebietes sowie der Abstände zu schutzbedürftigen 
Nutzungen nicht zu erwarten.  
 
Redaktionelle Hinweise 
Die Abgrenzung des Plangebietes zwischen Planzeichnung und diversen Darstellungen in der 
Begründung (Deckblatt, S. 3f.) ist im nordwestlichen Bereich unterschiedlich. 
 
Fazit: 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ergeben sich zum vorliegenden Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark 
Kruge“ der Gemeinde Falkenberg (Mark), Stand Vorentwurf September 2024, keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
Die Anwendung besonderer technischer Verfahren oder detaillierter Untersuchungen im Hinblick auf 
die Schutzgüter Mensch und Klima/Luft in Bezug auf die Planung von Photovoltaikanlagen sind nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand im Rahmen der Umweltprüfung nicht erforderlich. In den Umweltbericht 
sind verbale Ausführungen zu den Auswirkungen auf die immissionsrelevanten Schutzgüter Mensch 
und Klima/Luft einzuarbeiten. 
Den Aussagen in der Begründung, Kap. 4.4.8 Immissionen, kann im Wesentlichen gefolgt werden.  
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Im weiteren Verfahren ist jedoch die Verträglichkeit des geplanten Allgemeinen Wohngebietes mit der 
Pumpstation nachzuweisen.  

 
 
Dieses Dokument wurde am 26.02.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 













 

 

Beteiligung Behörden und Träger öffentlicher Belange 

an Bauleitverfahren und vergleichbaren Satzungsverfahren 

§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

 

 

Stadt/Gemeinde/Amt       Falkenberg 

 

 

[] Flächennutzungsplan    

 

 

[X] Bebauungsplan       B-Plan Nr. 6 „ Solarpark Kruge“ 

 

[] Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 

[] sonstige Satzung    

 

 

Fristablauf für die Stellungnahme am: 05.03.2025 

 

 

Eingangsbestätigung am:     04.02.2025    

 

 

 

 

B. Stellungnahme der Behörde: 

 

Bezeichnung der Behörde:  Landkreis Märkisch-Oderland 

 

 

Abs.: 

Landratsamt Märkisch-Oderland          Datum: 20.02.2025 

Der Landrat                      Telefon: 03346 8507534 

Bauordnungsamt               Fax:  03346 8507509 

Klosterstraße 14                Bearb.: M.Sc. Nemitz 

15344 Strausberg               AZ.:  00292-25 

 

 



C. Einwendungen (E) mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher 

Regelungen jeweils mit Begründung (Bgr), Rechtsgrundlagen (Rgl) und 

Möglichkeiten der Überwindung (Ü) sowie beabsichtigte eigene Planungen (P), 

die den o.g. Plan berühren können und Anregungen (A) und Hinweise (H) der 

Ämter des Landkreises: 

 

Die Gemeinde Falkenberg beabsichtigt  in Falkenberg die Aufstellung eines Bebauungsplans 

auf einer heute landwirtschaftlich genutzten Teilflächen zur Errichtung eines Solarparks. 

Dieses Vorhaben soll im Sinne der Energiewende der künftigen Energieversorgung dienen 

und eine dezentrale Energieerzeugung ermöglichen. Damit wird gem. § 1 Abs. 5 BauGB 

ein Beitrag zum Klima-, Natur- und Umweltschutz geleistet, der sich auch mit der 

Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg deckt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 191 ha 

in der Gemarkung Kruge. 

 

Die Änderung verläuft im Parallelverfahren mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplans 

des Amtes Falkenberg-Höhe und der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 5 „Solarpark 

Falkenberg“.  

 

Bauordnungsamt/Bauplanungsrecht 

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken zur Aufstellung des 

Bebauungsplans.   

 

(H1) Die zeichnerischen Festsetzungen, wie bspw. die festgesetzte GRZ und die Höhe 

baulichen Anlagen, sind mit in die textlichen Festsetzungen zu übernehmen. Dies dient der 

Rechtsklarheit und einer besseren Lesbarkeit und Anwendbarkeit der Festsetzungen.  

 

(H2) In der textlichen Festsetzung 2.1 wird von einer kleinflächigen topografischen 

Differenz gesprochen. Dabei handelt es sich um eine zu unbestimmte Angabe, was 

wiederum zu einer fehlenden Planungssicherheit und fehlender Klarheit und Transparenz 

führt. Die Unbestimmtheit könnte dazu führen, dass bei zukünftigen Entscheidungen 

willkürlich gehandelt wird. Eine präzise Festsetzung stellt sicher, dass die Entscheidung 

objektiv und auf nachvollziehbaren Regelungen beruht.   

 

(H3) In der Planzeichnungen ist die Kennzeichnung der Buchstaben a-d (textliche 

Festsetzung 3.2) aufgrund der Farbwahl nur schwer lesbar. Zur besseren Lesbarkeit ist die 

Farbe anzupassen.  

 

(H4) In den grünordnerischen Festsetzungen ist der Satzbau sowie die Grammatik zu 

überprüfen und entsprechend anzupassen. Insbesondere Festsetzung 2. und 3. M1.  

 

(H5) Die Kennzeichnung GFLR1 aus den textlichen Festsetzungen ist zur besseren 

Lesbarkeit in die Planzeichnung aufzunehmen. 

 

(H6) Die Begründung zum Punkt 4.3.3 – Elektroenergie – ist im weiteren Verfahren zu 

ergänzen. 

 

(H7) Die derzeitige Auslösung der Planzeichnung (digitales Format) ist sehr gering und 

erschwert die Lesbarkeit des Plans. Dies ist im weiteren Verfahren zu verbessern.  

 

Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde,  der unteren Wasserbehörde, der 

unteren Abfallwirtschaftsbehörde, des Straßenverkehrsamtes, der unteren 

Denkmalbehörde, des Liegenschafts– und Bauverwaltungsamtes und des 

Landwirtschaftsamtes liegen diesem Schreiben bei.   

  

Seitens der unteren Bodenschutzbehörde und des Wirtschaftsamtes gingen keine 

Stellungnahmen ein.  

 



M.Sc. Nemitz 

Sachbearbeiterin Bauplanung 
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FORMBLATT 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und 
vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 
Leerzeilen bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen  [ ] 
 
A. Allgemeine Angaben 
 
Stadt/Gemeinde/Amt:  Amt Falkenberg-Höhe, Der Amtsdirektor 

☐ Flächennutzungsplan    

☒ Bebauungsplan B-Plan Nr. 6 nach § 4 Abs. 1 BauGB „Solarpark  
 Kruge“ Gemeinde Falkenberg, Gemarkung Kruge, 

Flur 1, Flurstücke siehe Planzeichnung 

☐ vorhabenbezogener Bebauungsplan  

☐ sonstige Satzung 
 
Fristablauf für die Stellungnahme am: 28.02.2025 
 
B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 
Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange: Landkreis Märkisch-Oderland 
 
Abs.: Landratsamt Märkisch-Oderland  Datum: 27.02.2025 
 Der Landrat     Telefon: 03346 850 6321 
 Amt für Landwirtschaft und Umwelt  Fax:  03346 850 6309 
 FD Landwirtschaft    Bearb.: V. Deutschmann 
 Puschkinplatz 12     AZ.:  63.30/00292-25 
 15306 Seelow 
 

☐ Keine Einwendungen 
 

☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die ohne Zustimmung, Befreiung o.Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht 
überwunden werden können (bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

 
1. Einwendung: 
2. Rechtsgrundlage: 
3. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahme oder Befreiungen): 

 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens 

 

☒ Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlage 

 
Die Gemeindevertretung Falkenberg hat am 4. März 2024 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 6 „Solarpark Kruge“ im Parallelverfahren mit der Änderung des 
Flächennutzungsplans beschlossen. 
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Die betroffene Fläche ist derzeit im rechtskräftigen FNP (13.11.2000) überwiegend als „Fläche 
für Landwirtschaft“ auf insgesamt 191 ha ausgewiesen und wird weitgehend intensiv-
landwirtschaftlich genutzt. 
 
Im Geltungsbereich des B-Planes soll Baurecht für die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage mittels der Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaik“ geschaffen werden. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist auf folgendes hinzuweisen: 
 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich weitgehend um Ackerflächen von zum Teil guter 
Qualität und damit um landwirtschaftlich leistungsfähige Böden. 
Die Böden der betroffenen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches weisen, so wie die 
Mehrzahl aller Landwirtschaftsflächen im Land Brandenburg, Ackerzahlen von 21-48 auf. Die 
Ertragsfähigkeit aller landwirtschaftlichen Nutzflächen liegt im Land Brandenburg je Hektar 
im Durchschnitt bei einer Ackerzahl von unter 35. 
 
Für die Inanspruchnahme von Ackerboden sollten, bei konkurrierender Flächennutzung, im 
Allgemeinen strenge Maßstäbe an den Bedarfsnachweis angelegt werden; im Besonderen 
unter der Prämisse „klimarobuste Böden“ (G 6.1, Abs. 2 LEP HR). 
 
Mit der Umsetzung der geplanten Baumaßnahme geht im vorliegenden Fall landwirtschaftlich 
genutzte Fläche als knappe und schützenswerte Ressource verloren, welche in erster Linie 
der Nahrungs- und Futtermittelproduktion dienen sollte. Für die Solarnutzung sollten 
vorrangig Dächer, versiegelte Flächen oder Konversionsflächen genutzt werden.  
 
Im gesamten Landkreis werden derzeit immer mehr Flächen für die Errichtung von 
Freilandsolarparks, insbesondere im ländlichen Raum, auf überwiegend landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, beantragt.  
 
Um die begrenzten Ackerflächen möglichst flächenschonend und effizient zu nutzen, sollte die 
kombinierte Nutzung aus Solar und landwirtschaftlicher Nutzung (Agri-PV) bevorzugt werden. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht kann daher die Errichtung einer „Freiflächenphotovoltaikanlage“ 
an diesem Standort nicht befürwortet werden. 
 
Hinweis: 
 
Die derzeit laufenden Pachtverträge und deren Änderungen sind gemäß § 2 Abs. 2 LPachtVG 
innerhalb eines Monats nach der Vereinbarung/ Änderung anzuzeigen. 
 
 
Jagdrecht: 
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung des Solarparks ist auch die Errichtung eines Zaunes 
beabsichtigt.  
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anlage gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 8 BbgJagdG als befriedeter 
Bezirk gilt. Demnach ruht auf diesem Gebiet die Jagd. Aus diesem Grund sollte die Einzäunung 
ein Einwechseln von Wild verhindern. Gemäß § 8 Abs. 2 BbgJagdDV sollte der Zaun somit 
mindestens eine Höhe von 1,80 m aufweisen und am Boden gegen das Hochheben durch Wild 
geschützt sein. Um das Einwechseln von Wild zu verhindern und trotzdem den Durchlass von 
Kleintieren zu ermöglichen sollte der Zaun im Boden verankert werden und lediglich Fenster 
mit einer Größe von 10x20 cm eingebaut werden. 
 
Die zuständige Jagdgenossenschaft ist über das Bauvorhaben in Kenntnis zu setzen. 
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Rechtsgrundlagen: § 1 Baugesetzbuch (BauGB), § 2 Abs. 2 Nr. 4 Raumordnungsgesetz 
(ROG), Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro), Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), 
Brandenburgisches Jagdgesetz (BbgJagdG) 
 
 
 
27.02.2025    Gez. V. Deutschmann 
Datum, Unterschrift 



Für den verbindlichen elektronischen Rechtsverkehr mit dem Landkreis  Märkisch-Oderland steht Ihnen die E-Mail-Adresse 
poststelle@landkreismol.de zur Verfügung. Informationen unter: http://www.maerkisch-oderland.de/kontakt.  Alle anderen E-Mail-Adressen 
dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur. Internet: www.maerkisch-oderland.de 
Allgemeine Sprechzeiten: Bankverbindung: Sparkasse Märkisch-Oderland                  Steuerangaben: 
Di. 9-12; 13-18 Uhr  IBAN: DE04 1705 4040 0020 0671 19      064/149/04295 
Fr. 9-12 Uhr  BIC: WELADED1MOL USt-ID-Nr.: DE155877679 
 
 

Hausinterne Mitteilung/Beteiligung 
Landkreis Märkisch-Oderland 

 

 

       

 
 

Fachbereich: I 

Amt: Liegenschafts- und 
Bauverwaltungsamt 

Fachdienst: Tiefbau 

Dienstort: Märkische Höhe, OT Reichenberg 

Auskunft erteilt: Herr Auener 

Durchwahl: 03346 – 850 6222 

Telefax: 033437 - 27955 

E-Mail: sebastian_auener@landkreismol.de 

AZ:  66.10.01/25-16 

Datum: 11.02.2025 

 

Vorhaben:  B-Plan Nr. 6 nach § 4 Abs. 1 BauGB „Solarpark Kruge“ Gemeinde Falkenberg 
 
Grundstück: Falkenberg, Gemarkung Kruge, Flur 1, Flurstücke 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/2, 
125, 126, 127, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310/1, 311/1, 312, 313, 314, 315, 316, 448, 542 

 
Antragsteller: Amt Falkenberg-Höhe, Der Amtsdirektor 
 
Bezug:   63.30/00292-25 
 
 
Sehr geehrte Frau Nemitz, 
 
von dem o.g. Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Falkenberg wird keine in der 
Baulastträgerschaft des Landkreises MOL befindliche Kreisstraße berührt. 
 
Aus der Sicht des Liegenschafts- und Bauverwaltungsamtes, FD Tiefbau, bestehen derzeit 
keine Einwendungen zu dem o.g. Planungsvorhaben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
Auener 
SB Tiefbau 

__ 

    

 
Bauordnungsamt 
DO Strausberg 
Frau Nemitz 
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Hausinterne Mitteilung/Stellungnahme 

 
 
  
 
 
BOA 
DO SRB 
 
 
 
 

        Datum: 04. März 2025 

 

 

1. Allgemeine Angaben: 

Stadt/Gemeinde/Amt: Amt Falkenberg-Höhe, Gemeinde Falkenberg OT Kruge 

Vorentwurf Bebauungsplan (BP) „Solarpark Kruge“ 

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen TÖB zum Vorentwurf (Stand 09/24) 
 

 

2. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange: 

Bezeichnung des Trägers Öffentlicher Belange: 

Untere Naturschutzbehörde, Landkreis Märkisch-Oderland 

 

 

3. Einwendungen ( E )  mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 

Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. der Fachbehörde in der 

Abwägung nicht überwunden werden können, mit Begründung ( B )  und 

Rechtsgrundlage ( R )   

 

 

3.1. Erforderlicher Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

 

Flächenschutz 

Die Prüfungen des Grenzverlaufes des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Gamengrund“ sind 

durch den Rechtsverordnungsgeber vorzunehmen. Sind Flächen des LSG betroffene steht 

die Planung im Widerspruch zur Rechtsverordnung. Das Plangebiet ist an die 

Schutzgebietsgrenze anzupassen. 

 

( R ) Rechtsverordnungen zum Schutzgebiet, §§ 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Möglichkeiten der Überwindung: keine / Zustimmung Rechtsverordnungsgeber 

 

Artenschutz 

Im Planverfahren ist zu prüfen ob artenschutzrechtliche Anforderungen bestehen. Nach § 39 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besteht ein allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 

und Pflanzen. § 44 regelt die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte Tier- 

und Pflanzenarten.  

 

Fachbereich: 

A mt: 

Fachdienst: 

Diens tort: 

A uskunft erteilt: 

Durchwahl: 

Telefax: 

E-Mail: 

AZ: 

IV  

A mt für Landwirtschaft und Umwelt 

Untere Naturschutzbehörde (UNB) 

Seelow 

Frau  Schütze 

03346 850-7322 

03346 850-7309 

cornelia_schuetze@landkreismol.de 

63.30/00292-25 

 

 

 

 

  



 

Name: Nummer: Version: 

Hausinterne Mitteilung/Stellungnahme MOL 10.4/0008 01.0 

  Seite 2 von 4 

Liegen keine Informationen vorab dazu vor, ist es notwendig eine eigene Bestandsaufnahme 

in der Art vorzunehmen, dass eine Beurteilung möglicher Planungsauswirkungen auf diese 

Regelungen möglich ist.  

 

Zu einem Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote kann es zwar erst durch die 

Verwirklichung einzelner Bauvorhaben kommen, da noch nicht der Bebauungsplan, sondern 

erst das Vorhaben selbst die verbotsrelevante Handlung auslöst.   

 

Die Gemeinde muss jedoch die artenschutzrechtlichen Verbote bereits auf der Ebene der 

Bebauungsplanung beachten. Sie ist verpflichtet, im Verfahren der Planaufstellung 

vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, ob die vorgesehenen Festsetzungen des 

Planes auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen.  

 

Festsetzungen, die den artenschutzrechtlichen Verboten entgegenstehen, können zur 

Vollzugsunfähigkeit der Planung führen. Auf der Ebene des Bebauungsplans muss die 

Gemeinde die notwendigen Voraussetzungen für die Überwindung eines drohenden Verbots 

durch ein Hineinplanen in die „Ausnahme- / Befreiungslage“ schaffen. 

 

Maßnahmen der Konfliktvermeidung, die dazu bestimmt sind, Verstöße gegen 

artenschutzrechtliche Verbotsbestimmungen beim Vollzug eines B-Planes vorbeugend zu 

verhindern (sog. CEF-Maßnahmen), müssen zu ihrer Rechtswirksamkeit im Bebauungsplan 

dargestellt und festgesetzt werden. Dabei ist es wichtig nachvollziehen zu können, welche 

Tierarten von der Planung betroffen sind und welche Maßnahmen diesen Beeinträchtigungen 

entgegenwirken bzw. kompensieren sollen. 

Im Rahmen der Aufstellung des Umweltberichtes für den BP ist ein qualifizierter 

Artenschutzbeitrag zu erarbeiten. Dazu sind folgende Tierartengruppen zu untersuchen: 

 

Allgemein 

Alle Erfassungen sind von Fachleuten für die jeweiligen Arten/Artengruppen durchzuführen. 

Ermittelte Nachweise sind in aussagefähigen Karten in geeignetem Maßstab (bei B-Plänen 

z.B. der Satzungskarte oder detaillierter) darzustellen. Die erhobenen Daten sind 

nachvollziehbar unter Angabe der Erfassungstermine, Witterungsbedingungen, 

Kartierungszeit und -dauer sowie ggf. der Erfassungsprotokolle vorzulegen. 

 

Zum Schutz vor Verletzungen von Tieren ist die Verwendung von Stacheldraht auch im 

oberen Zaunbereich zu vermeiden.  

 

Bei den Kartierungen sind folgenden Standards zu berücksichtigen: 

 

Brutvögel 

Mindestens 7 Begehungen verteilt über den gesamten Zeitraum von März (1. Dekade) bis 

Juli (1. Dekade) bei geeignetem Wetter in Anlehnung an die artspezifischen 

Untersuchungsstandards von SÜDBECK et al. (2005). Der Abstand zwischen zwei 

Begehungen muss immer mindestens eine Woche betragen, in der Hauptbrutzeit (Ende April 

und Anfang Juni) darf der Abstand nicht mehr als 2 Wochen betragen. 

Die Begehungstermine sind an das zu erwartende Artenspektrum anzupassen. So ist bei 

Vorhandensein geeigneter Habitate (Gehölzen, Baumreihen, Parks und Wäldern) zur 

Erfassung von Spechten ein Erfassungstermin in der 1. Märzdekade sowie von Eulen und 

Käuzen artabhängig teilweise schon in der 2. Februardekade erforderlich. 

Mindestens drei Viertel der Tagesbegehungen sind ab der Morgendämmerung – spätestens 

mit Sonnenaufgang — zu beginnen und bis maximal 10.00 Uhr (Juni) zu beenden. Die 

Erfassungen zur abendlichen Aktivitätsspitze sind frühestens zwei Stunden vor 

Sonnenuntergang zu beginnen und an die Aktivitätszeiten der zu erwartenden 

dämmerungs- und nachtaktiven Arten anzupassen. 

Ermittelte Brutreviere (Reviermittelpunkte bzw. Neststandorte) aller Brutvogelarten sind als 

Punktangaben in aussagefähigen Karten (Maßstab 1:5.000 oder detaillierter) darzustellen. 
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Rastvögel 

Insgesamt mindestens 18 Begehungen im Zeitraum von Mitte Juli bis einschließlich 1. 

Aprildekade, Zeitpunkt und Begehungsintensität sind je nach Rastverlauf an das 

Rastgeschehen anzupassen. 

Allgemeine Richtwerte: je 1 x im Juli und August, je 2x im September und November bis 

Februar und je 3x im Oktober und im Zeitraum März bis 1.Aprildekade. 

Bei Vorkommen von Kranichen, Gänsen und Schwänen ist der Schwerpunkt der Erfassungen 

in deren Hauptzugzeiten (Oktober/November und Februar/März) zu legen; in Abhängigkeit 

an das aktuelle Rastgeschehen kann die Begehungsintensität in diesen Monaten eine 

Verdichtung auf wöchentliche Abstände erfordern. 

An Schlafplätzen ist die Zeit von 1 Stunde vor Sonnenaufgang einzuschließen. Für die 

Erfassungen von Rastvögeln sind je Erfassungstag ca. 6 Stunden vorzusehen.  

In aussagefähigen Karten (Maßstab 1:10.000 oder detaillierter) sind darzustellen, die 

ermittelten Rastflächen der Zug-/Rastvogelarten als Fläche (mit tabellarischer Vorlage der 

Erfassungsprotokolle und artspezifischen Beobachtungen), die festgestellten Flugrichtungen 

der beobachteten Vögel (insbesondere Zugrichtung und Flüge von, zu bzw. zwischen 

Schlafplätzen oder Nahrungsgebieten). 

 

Zauneidechse 

Erfassung von Jahreslebensräumen und Habitatstrukturen (z.B. potentielle 

Fortpflanzungsstätten und Sonnen- / Überwinterungsplätze, Nahrungsflächen). Erfassung 

der Zauneidechsen mit mindestens 6 Begehungen im Aktivitätszeitraum zwischen April und 

Ende September. Mindestens 3 Termine sind zwischen Mitte April und Mitte Juni zulegen. 

Wenn nur kleine Zauneidechsenbestände zu erwarten sind, sind Begehungen im 

Spätsommer besonders wichtig (Erfassung von Schlüpflingen).  

Sämtliche Teilhabitate und geeigneten Strukturen des UG müssen mindestens 1 x pro 

Termin kontrolliert werden. Zwischen den Erfassungsterminen ist ein Mindestabstand von 4 

Tagen einzuhalten. 

Erfassungen nur bei günstigen Witterungsverhältnissen und außerhalb von Hitzeperioden. 

Bis etwa 15-20°C ist eine gute Besonnung, bei höheren Temperaturen dagegen eine 

stärkere Bewölkung vorteilhaft. Ebenfalls günstig sind die ersten warmen Stunden nach 

einer Kälte-/Regenperiode. 

Angabe der Erfassungszeiten und Witterungsverhältnisse; Beschreibung und Bewertung der 

auf der Eingriffsfläche erfassten Habitatstrukturen; Fotos sind 

beizufügen. 

Ermittelte Nachweise und Teillebensräume sowie Vernetzung mit benachbarten Habitaten 

sind in aussagefähigen Karten (bei B-Plänen Maßstab der Satzungskarte oder detaillierter) 

darzustellen. Der Gesamtlebensraum der Zauneidechsen ist zu ermitteln und darzustellen.  

 

Amphibien 

Erfassung geeigneter Laichgewässer mit mindestens 5 Begehungen in Abhängigkeit von 

Laichzeit und Witterung im Zeitraum März - Juli; artspezifisch Tag-, Dämmerungs- und 

Nachtbegehungen kombinieren 

Verhören, Sichtnachweise Zählung von Laich im zeitigen Frühjahr und Überprüfung einige 

Wochen später; Käschern und Ausbringen von Reusen nur im Bedarfsfall, z.B. bei der 

Erfassung von Molchen (unter Berücksichtigung sensibler Habitatstrukturen z.B. 

Brutrevieren), bei Nacht Auszählung durch Ableuchten der Gewässer. 

Beobachtungen auf Wanderwegen: Einschätzung der Individuenzahlen und Aussagen zu 

Wanderbeziehungen zwischen Teillebensräumen (z.B. Sommer- und Winterlebensraum) 

sowie bei Vorhaben mit Trennwirkung Ermittlung der Austauschbeziehungen mit Hilfe von 

Fangzäunen. 

 

( R ) §§ 39, 44, 45 BNatSchG 

Möglichkeiten der Überwindung: keine 
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Biotopkartierung / Gesetzlicher Biotopschutz 

Im Rahmen der Planaufstellung ist eine Biotoptypenkartierung durchzuführen. Die kartierten 

Biotoptypen sind textlich, tabellarisch und in lesbaren Karten/Luftbildern darzustellen. 

Gesetzlich geschützte Biotope sind als solche zu kennzeichnen. Bei Erfordernis sind fachlich 

und rechtlich geeignete Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zu erarbeiten. 

 

( R ) § 30, 67 BNatSchG, § 18 BbgNatschAG, Biotopschutz VO des Landes Brandenburg 

Möglichkeiten der Überwindung: keine    

 

 

3.2. Verfügbarkeit von umweltbezogenen Informationen für das Plangebiet 

 

Meiner Behörde liegt der Entwurf des Landschaftsplanes des Amtes Falkenberg-Höhe vor. 

 

3.3. Mitteilung zu anderen, bereits vorliegenden oder in Durchführung befindlicher 

Umweltprüfungen bzw. UVP 

 

Meiner Behörde liegen keine weitergehenden Informationen vor. 

 

 

4. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlagen: 

 

 

Eingriffsregelung 

Mit dem hier aufzustellenden Bauleitplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft 

vorbereitet. Im Verfahren ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz zu 

entscheiden, d.h. in der Abwägung sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu 

erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen.  

Bis zur Vorlage des Planentwurfs ist die Planung derart zu qualifizieren, dass nachvollziehbar 

die Unvermeidbarkeit des Eingriffes begründet und die vollständige Kompensation des mit 

dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft nachgewiesen ist. Um in der 

Abwägung rechtlich und fachlich über den Eingriff gerecht entscheiden zu können, muss 

dieser ermittelt werden, erforderlich durchzuführende Kompensationsmaßnahmen bekannt 

und ihre Durchführbarkeit im fachlichen wie im eigentumsrechtlichen Sinne gesichert sein.  

 

( R ) § 1a BauGB,. § 13 ff. BNatSchG  

Möglichkeiten der Überwindung: Einarbeitung in die Planung 

 

 

 

 

gez. Schütze 
 

 





Bauordnungsamt 

Frau Nemitz 

AZ.: 63.30/292-25 

 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt/Gemeinde/Amt: Falkenberg-Höhe 

 

 

 

 Flächennutzungsplan 

 

[X] Bebauungsplan  

B-Plan Nr. 6 “Solarpark Kruge“ 

Stand: Vorentwurf September 2024 

  

 Falkenberg, Kruge 

Gemarkung: Kruge 

Flur:   1 

Flurstücke: 97-117, 118/2, 125-127, 296/1, 296/2, 297-309, 310/1, 311/1, 

312-316, 448, 542 

 

 Satzung nach BauGB 

 

 Vorhaben- und Erschließungsplan 

 

 sonstige Satzung 

 

 

 

B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange: 

 

untere Abfallwirtschaftsbehörde (uAWB) 

 

Absender: Landkreis Märkisch-Oderland, FB IV Datum:  17.02.2025 

                Amt für Landwirtschaft und Umwelt Tel.:  03346/8507342 

                uAWB Fax:  03346/8506309 

                Puschkinplatz 12 Bearbeiter: Hr. Unger 

                15306 Seelow Az.: 32.32.01/02-25-0009 

 

 Keine Äußerung 

 

[X]   Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 

Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der 

Abwägung nicht überwunden werden können: 

1. Einwendungen: Keine 

    … 

2. Rechtsgrundlage: 

    … 

3. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahme oder Befreiung): 

    … 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 

können, mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens: 



 

[X]   Hinweise und Anmerkungen, Forderungen, Bedenken aus der eigenen Zuständigkeit 

zu dem o.g. Plan: 

 

Seitens der uAWB bestehen gegen diese Entwurfsfassung keine grundlegenden 

abfallrechtlichen Einwände. 

 

Gemäß §§ 23 und 24 BbgAbfBodG sind auf den Plangrundstücken illegal abgelagerte 

oberflächliche Abfälle sowie bei Eingriffen unterhalb der Geländeoberkante 

festgestellte/geförderte organoleptische Auffälligkeiten/freigelegte Abfallfraktionen uAWB 

zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise umgehend anzuzeigen. 

 

Es besteht das Erfordernis der Beteiligung der uAWB an den folgenden baurechtlichen 

Genehmigungsverfahren, einschließlich gesamtheitlicher Erschließungsmaßnahmen. 

 

 

Rechtsgrundlagen: 

 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), vom 24.02.2012, 

BGBl. I S. 212, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2.März 2023 (BGBl. 2023 l 

Nr. 56) geändert worden ist 

 

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) 

vom 06.06.1997 (GVBl. I S. 40) in der gültigen Fassung  

 

 

 

J. Unger 

 



Hausinterne Mitteilung/Vermerk 
Landkreis Märkisch-Oderland 

 

 

 * Die angegebene Email-Adresse dient nur für den einfachen Schriftverkehr. Sie dient nicht zur Übermittlung 

rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen! Weitere 

Hinweise zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie unter https://www.maerkisch-oderland.de/kontakt. 

 

Allgemeine 

Öffnungszeiten: 

 

Bankverbindung: Sparkasse Märkisch-Oderland 

 

Steuer-Nr.: 064/149/04295        
Di. 9-12; 13-18 Uhr   IBAN: DE04 1705 4040 0020 0671 19      USt-ID-Nr.: DE155877679 

Fr. 9-12 Uhr BIC: WELADED1MOL Leitweg-ID: 12-12992262157863-49 
 

 
 

A ntragsteller: Amt Falkenberg-Höhe 
Der Amtsdirektor 

Grunds tück 

 
Falkenberg, ~ 
Gemarkung Kruge, Flur 1, Flurstücke 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/2, 

125, 126, 127, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 311/1, 312, 313, 314, 315, 316, 448, 542 

V orhaben: B-Plan Nr. 6 nach § 4 Abs. 1 BauGB „Solarpark Kruge“ Gemeinde 
Falkenberg 

hier: Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren Az.: 292-25 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren ( §4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

1 Vorbemerkungen 

 

Mit der Beteiligung wird den Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. 

Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde, die notwendigen Informationen für ein 

sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu 

begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 

nachvollziehen kann. 
 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt/ Gemeinde/ Amt        Falkenberg-Höhe 
O Flächennutzungsplan 

X Bebauungsplan                „B-Plan Nr. 6 nach § 4 Abs. 1 BauGB „Solarpark Kruge“ 

Gemeinde Falkenberg“ 

O Satzung über den VEP 

O sonstige                                                          

 

B.  Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange: 
Absender:  

Landkreis Märkisch-Oderland                                            Datum:      24.02.2025     

   

     

 

 

Frau 

Emilia Nemitz 

Klosterstraße 14 

15344 Strausberg 

 

Fachbereich: I I I  

A mt: Bauordnungsamt 

Fachdienst: RBA /Untere Denkmalschutzbehörde 

Diens tort: 15344 Strausberg,  Klosterstraße 14 

Besucheranschrift: 15344 Strausberg,  Klosterstraße 14 

A uskunft erteilt: Frau Nemitz 

Durchwahl: 03346 8507567 

Telefax: 03346 8507509 

E-Mail*: 

Internet: 

denkmalschutz@landkreismol.de 

www.maerkisch-oderland.de 

A ktenzeichen: 63.30/70077-25 

Strausberg, 24.02.2025 
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70077-25-09 

 

 

Untere Denkmalschutzbehörde                                             Tel.:       03346 8507567 

Klosterstraße 14                                                                 FAX.:      03346 8507509 

15344 Strausberg                                                       Bearbeiter:     Frau A. Nemitz 

 

X            keine Äußerung/ keine denkmalpflegerischen Belange betroffen 

 

O         Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 

Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. der Fachbehörde in der 

Abwägung nicht überwunden werden können 

 

O     Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren 

können, mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens: 

 

O     Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlage: 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren ( §4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Nemitz 

SB Bau- und Bodendenkmalpflege 
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Hausinterne Mitteilung/Beteiligung 
Landkreis Märkisch-Oderland 

 
 

Bauordnungsamt 

Frau Nemitz 

 

AZ 00292-2025 

 

 

 

 

 

           07.Februar 2025 

  

 

BP-B-Plan Nr.6 nach §4 Abs.1 BauGB „Solarpark Kruge“ Gemeinde Falkenberg 

Hier: Trägerverfahren/ TÖB-Beteiligung- Ihre E-Mail vom 04.02.2025 

 

Die Untere Wasserbehörde gibt zu dem o. g. Flächennutzungsplan folgende Stellungnahme 

ab: 

 

Allgemeine Angaben 

 

Antragsteller:   Amt  Falkenberg-Höhe  
Grundstück:   Falkenberg, Falkenberg/Mark,   
Gemarkung Kruge ; Flur 1; Flurstücke: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 
115 116 117 118/2 125 126 127 296/1 296/2 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 
310/1 311/1 312 313 314 315 316 448 542 97 98 99 

 

 

    Flächennutzungsplan 

 X    Bebauungsplan        

  

    Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

    sonstige Satzung  

 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange:  

Untere Wasserbehörde, Landkreis Märkisch-Oderland 

 

1. Einwendungen 

 

# Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 

werden können:    keine 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

 

# Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit  

Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens: keine  

  

#  Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 

Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 

und ggf. Rechtsgrundlage: 

 

Hinweise zur Lage in Schutz- und Risikogebieten 

Fachbereich: 

A mt: 

Fachdienst: 

Diens tort: 

A uskunft erteilt: 

Durchwahl: 

Telefax: 

E-Mail: 

A Z: 

IV  

Landwirtschaft und Umwelt 

Untere Wasserbehörde 

Seelow 

Herr Labitzke 

03346 850-7308 

03346 850-6309 

wasserbehoerde@landkreismol.de 

32.42.60/Kr-25-0002 
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Der Geltungsbereich des B-Planes berührt keine Wasserschutz- und keine festgesetzten 

Überschwemmungsgebiete.  

 

 

 

Labitzke 

Sachbearbeiter 

 

 

 

Rechtsgrundlagen 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 

31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) 

 

BbgWG  Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekannt -machung vom 02.         

März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Art. 29 G zum Abbau von 

Schriftformerfordernissen im Landesrecht Brandenburg vom 5.3.2024 (GVBl. I Nr. 9) 

 



 

 

Ansprechperson: 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: 

Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree * Regionale Planungsstelle    

Eisenbahnstraße 140   *   15517 Fürstenwalde/Spree 

Tel.:  03361 598 02 41 E-Mail:  post@rpg-oderland-spree.de Bank:  Sparkasse Oder-Spree 
Fax:   03361 598 92 41 Web:     www.rpg-oderland-spree.de IBAN: DE40 1705 5050 3900 9676 78 
 BIC: WELADED1LOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalplanerische Stellungnahme zur Zusammenführung und Änderung des FNP der 
Gemeinde Falkenberg, zum Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark Kruge“ und zum 
Bebauungsplan Nr. 5 „Solarpark Falkenberg“ 
Beteiligung und Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrter Herr Horneffer, 
 
die Gemeinde Falkenberg plant die Aufstellung von zwei Bebauungsplänen und Änderungen des 
Flächennutzungsplans, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) zu schaffen. Das Plangebiet umfasst ca. 360 ha, 
besteht aus 4 Teilflächen und befindet sich auf landwirtschaftlichen Flächen. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgenden regionalplanerischen Hinweise. 
 
Die Regionalversammlung Oderland-Spree beschloss am 29. Januar 2024 die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs Sachlicher Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree 
(TRP EE) mit Begründung und Umweltbericht (Beschluss-Nr. 24/01/47). Die öffentliche 
Bekanntmachung über die förmliche Beteiligung zum Entwurf des sachlichen Teilregionalplans 
„Erneuerbare Energien“ erfolgte am 28.02.2024 (ABl. Nr.8). 
 
In der o. g. Sitzung wurde die Festlegung (G1) und das Kriteriengerüst PV-FFA zur Steuerung der 
Solarenergienutzung auf Freiflächen in dem TRP EE beschlossen. Diese finden Sie in der Anlage 
1 zum Beschluss Nr. 24/01/47 auf unserer Homepage unter Regionalpläne.  
 
Gemäß G 1 TRP EE sollen die Träger der kommunalen Bauleitplanung durch Berücksichtigung 
des Kriteriengerüsts zu einer raumverträglichen Entwicklung von raumbedeutsamen Photovoltaik-
Freiflächenanlagen beitragen. 
 
Der BP „Solarpark Falkenberg“ befindet sich teilweise auf Flächen „[N15] Böden mit einem hohen 
Erfüllungsgrad ihrer Bodenfunktion – besonders klimarobuste Böden“ (südlicher Standort). Des 
Weiteren befindet sich das BP auf Flächen “[N4] Vorranggebiet Freiraumverbund Z 6.2 LEP HR“ 
(nördlicher Standort). Diese Flächen klassifiziert das Kriteriengerüst PV-FFA als Negativkriterien 
für die Auswahl des Standorts für PV-FFA. Wir weisen darauf hin, dass die Kriterien N 15 und N 
4 im weiteren Planverfahren zu berücksichtigen sind.   

Amt Falkenberg-Höhe  
Amtsdirektor 
Herrn Holger Horneffer 
Karl-Marx-Straße 2 
16259 Falkenberg 
 
 
 
 
 

Agnese Kusmane 
03361 597 33 09 
03361 598 92 41 
post@rpg-oderland-
spree.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürstenwalde/Spree,  
03. März 2025 
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Kartographische Analyse des nördlichen Standortes für PV-FFA (   ) in dem BP „Solarpark 
Falkenberg“.  Teilfläche 1. 
 

 
Kartographische Analyse des nördlichen Standortes für PV-FFA (   ) in dem BP „Solarpark 
Falkenberg“.  Teilfläche 2. 
 
Kriteriengerüst PV-FFA (Auszug) 

Status Legende Bezeichnung des Negativkriteriums  

Teilweise nicht 
berücksichtigt 

  [N 15] Böden mit einem hohen Erfüllungsgrad ihrer 
Bodenfunktion – besonders klimarobuste Böden  

Berücksichtigt 

 

[N 11] Waldgebiete 
 

Berücksichtigt 

 

[N 02] Abstandszone zu Siedlungsgebieten und sonstigen 
geschützten Nutzungen 
 

Berücksichtigt 

 

[N 07] Gesetzlich geschützte Biotope 

Nicht 
berücksichtigt  

[N 04] Vorranggebiet Freiraumverbund Z 6.2 LEP HR  

 
Der BP und die FNP Änderungen im Bereich „Solarpark Kruge“ befinden sich teilweise auf 
Flächen „[N15] Böden mit einem hohen Erfüllungsgrad ihrer Bodenfunktion – besonders 
klimarobuste Böden“ und [N 02] Abstandszone zu Siedlungsgebieten und sonstigen geschützten 
Nutzungen. Des Weiteren befindet sich der BP auf Flächen “[N 09] Schutzzone I und II der 
Trinkwasserschutzgebiete“. Diese Flächen klassifiziert das Kriteriengerüst PV-FFA als 
Negativkriterien für die Auswahl des Standorts für PV-FFA. Wir weisen darauf hin, dass die 
Kriterien N15, N02, N09 im weiteren Planverfahren zu berücksichtigen sind.   
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Kartographische Analyse des nördlichen Standortes für PV-FFA (     ) in dem BP „Solarpark 
Kruge“.  Teilfläche 1. 
 

 
Kartographische Analyse der Sonderbauflächen „Photovoltaik“ zwischen den Ortsteilen Torgelow 
und Platzfelde nördlichen (      )Teilfläche 2. 
 
Kriteriengerüst PV-FFA (Auszug) 

Status Legende Bezeichnung des Negativkriteriums  

Teilweise nicht 
berücksichtigt 

  [N 15] Böden mit einem hohen Erfüllungsgrad ihrer 
Bodenfunktion – besonders klimarobuste Böden  

Berücksichtigt 

 

[N 11] Waldgebiete 
 

Teilweise nicht 
berücksichtigt  

[N 02] Abstandszone zu Siedlungsgebieten und sonstigen 
geschützten Nutzungen 

Berücksichtigt 

 

[N 07] Gesetzlich geschützte Biotope 

Nicht 
berücksichtigt 

   [N 09] Schutzzone I und II der Trinkwasserschutzgebiete 

Berücksichtigt 

 

[N 04] Vorranggebiet Freiraumverbund Z 6.2 LEP HR  
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Die Erfordernisse der Landesplanung – LEPro und LEP HR – entnehmen Sie der 
Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Wolfgang Rump  
Leiter Reg. Planungsstelle 
 
Verteiler GL R5, LK MOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dateipfad: R:\TOEB\TOEBSOLAR\Amt Falkenberg Höhe\Gemeinde Falkenberg\FNP_BP_5_BP_6_PV_FFA_ks_28022025.docx 






